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1 AUSGANGSLAGE 

Das Örtliche Raumordnungsprogramm (ÖROP) und der zugehörige Flächenwidmungsplan 

der Stadtgemeinde Korneuburg liegen in der Fassung der 22. Änderung aus dem Jahr 2022 

vor. Die 23. Änderung des Flächenwidmungsplanes ist derzeit in Bearbeitung. 

Gemäß NÖ Raumordnungsgesetz, LGBI. Nr. 3/2015 i.d.g.F. hat ein örtliches 

Raumordnungsprogramm einen Flächenwidmungsplan und ein Örtliches 

Entwicklungskonzept (ÖEK) zu enthalten.  

Anfang 2014 wurde das Leitbild ñKorneuburg ï leben im Zusammen:Flussò unter Mitwirkung 

vieler aktiver KorneuburgerInnen fertig gestellt. Es enthält grundlegende Werte und Ziele, 

die für Korneuburg als lebenswerte und zukunftsfähige Stadt als wichtig erachtet werden. 

Darauf aufbauend wurde im Jahr 2015 der Korneuburger Masterplan in intensiver 

Zusammenarbeit von BürgerInnen, PolitikerInnen und MitarbeiterInnen der 

Stadtverwaltung, begleitet von externen BeraterInnen, erarbeitet und im Juni 2016 

fertiggestellt. Die Inhalte des Masterplanes wurden auf einen Zeitraum von 20 Jahren 

ĂMasterplan 2036ñ abgesteckt. Der Masterplan stellt als Leitbild der Stadt eine wesentliche 

Bearbeitungsgrundlage für das Örtliche Raumordnungsprogramm dar.  

Zum Thema STADTPLANUNG ï MITTENDRIN IN NÄHE ZUEINANDER wurden dabei 

folgende Leitziele im Masterplan 2036 definiert: 

KORNEUBURG STEHT FÜR: 

­ kurze Wege 

­ hohe Wohn- und Lebensqualität bei moderatem Bevölkerungswachstum 

­ einen Schwerpunkt der Bebauung im innerstädtischen Bereich mit 
bedarfsorientierter, angemessener Entwicklung am Stadtrand 

­ ein Stadtbild geprägt von moderner, kleinstädtischer Architektur, fokussiert auf 
Funktionalität, visuelle Attraktivität und die Nutzungsqualität mit Bedacht auf eine 
identitätsstiftende Gestaltung 

­ eine transparente und umweltorientierte Stadtplanung, die sich an den Bedürfnissen 
der BürgerInnen orientiert 

­ naturnahe Lebensqualität durch Schaffung und Erhaltung von Grünachsen im 
gesamten Stadtgebiet und die entsprechende Nutzung der Flächen an der Donau 
 

UNS IST WICHTIG, DASS: 

Korneuburg eine hohe Lebensqualität im Einklang mit dem prognostizierten 

Bevölkerungswachstum (18.000-20.000 EinwohnerInnen im Jahr 2036) gesichert wird. 

Dazu orientieren wir uns am Modell der ĂStadt der kurzen Wegeñ. Denn Nªhe ermºglicht 

Kontakt und Kommunikation, reduziert Flächenverbrauch, Infrastrukturkosten, sowie 

Verkehr und erhöht somit die Luft- und Lebensqualität 
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Ein Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK) ist derzeit noch nicht vorhanden. Aufgrund der 

Entwicklung in der Region, soll die künftige Entwicklung von Korneuburg in einem Örtlichen 

Entwicklungskonzept geregelt werden.  

Das ÖEK besteht aus einer Grundlagenforschung, Analysen und Prognosen und Zielen 

und Maßnahmen der künftigen Gemeindeentwicklung insbesondere hinsichtlich 

angestrebter Bevölkerungsentwicklung, Siedlungsentwicklung und künftiger funktionaler 

Gliederung.  

Das Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Korneuburg soll in Zukunft, aufbauend auf 

die Inhalte des Masterplanes, den fachlichen Rahmen für künftige Änderungen des 

Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes, darstellen. Künftige Änderungen des 

Flächenwidmungsplanes können verfahrenstechnisch rascher durchgeführt werden, sofern 

sie einem beschlossenen Entwicklungskonzept entsprechen. 

Im Rahmen des Zukunftstages 2023 gab es für die Bevölkerung die Möglichkeit 

Anregungen und Inputs zur Bearbeitung des ÖEK einzubringen. Das weiteren erfolgte die 

Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes in laufender Abstimmung mit den 

Gremien (Ausschüsse, Gemeinderat, Einbindung aller Fraktionen) der Stadtgemeinde 

Korneuburg und unter Einbindung des ĂSteuersystemsñ. 

Die Ergebnisse wurden im weiteren Prozess der Erstellung des Entwurfs berücksichtigt und 

sind in die Ziel- und Maßnahmenformulierungen eingeflossen. 

Im Rahmen des Zukunftstages 2024 wurden die erarbeiten Teilkonzepte und Ziele und 

Maßnahmen in einer Ausstellung präsentiert. 

In weiterer Folge wird die Bevölkerung im Detail im Rahmen der öffentlichen Auflage des 

Entwurfs über 6 Wochen über das Örtliche Entwicklungskonzept informiert. Die öffentliche 

Auflage bietet der Bevölkerung die Möglichkeit Stellungnahmen einzubringen. Fristgerecht 

eingelangte Stellungnahmen sind im Rahmen des Beschlusses im Gemeinderat zu 

behandeln.  
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2 AUFGABENSTELLUNG 

Im örtlichen Entwicklungskonzept sind grundsätzliche Aussagen zur Gemeindeentwicklung 

zu treffen, insbesondere zur angestrebten 

¶ Bevölkerungsentwicklung, 

¶ Siedlungs- und Standortentwicklung, 

¶ infrastrukturellen Entwicklung und Daseinsvorsorge, 

¶ Sicherung des Grünlandes und landwirtschaftlicher Produktionsflächen, 

¶ Energieversorgung und Klimawandelanpassung. 

Dabei sind die besonderen Leitziele dieses Gesetzes für die örtliche Raumordnung (gemäß 

§ 1 Abs. 2 Z 3) anzuwenden und sind diese ï soweit dies thematisch möglich ist ï räumlich 

zu konkretisieren. 

Bei der Aufstellung ist das Ergebnis insbesondere darzustellen in: 

Plänen mit folgendem Inhalt: 

¶ Siedlungskonzept, einschließlich der baulichen Bestandsaufnahme, qualitativer 
Bewertung der Baulandreserven und Nachverdichtungspotenziale, 

¶ Infrastruktur- und Verkehrskonzept, einschließlich der vorhandenen Infrastruktur 
sowie von Potenzialen und Mängeln vorhandener Infrastruktur, 

¶ Betriebsstättenkonzept, einschließlich einer betrieblichen Bestandsaufnahme mit 
Abschätzung von Erweiterungs- bzw. räumlichen Verlagerungsbedürfnissen unter 
Mitberücksichtigung der landwirtschaftlichen Betriebe, 

¶ Landschaftskonzept, einschließlich der naturräumlichen Gegebenheiten sowie der 
Wertigkeit landwirtschaftlich genutzter Böden, 

¶ Energie- und Klimakonzept, einschließlich der Potenziale für die Nutzung 
erneuerbarer Energien und allfälliger Handlungsnotwendigkeiten für Maßnahmen 
zur Klimawandelanpassung, 

¶ Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 1 Z 11, allenfalls beschränkt auf bestimmte 
Gemeindeteile, sofern es nicht bereits Teil der Verordnung ist, 

und in einem Planungsbericht mit folgendem Inhalt: 

¶ Grundlagenforschung 

¶ Erläuterungsbericht  

¶ Umweltbericht über die strategische Umweltprüfung 
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3 GRUNDLAGENBERICHT 

Im Rahmen einer generalisierten fachlichen Grundlagenanalyse der Stadtgemeinde 

Korneuburg soll der Zustand des Gemeindegebietes durch Untersuchung der 

naturräumlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten erforscht und 

deren Entwicklung dargestellt werden. 

Dabei werden folgende Grundlagen ausgewertet: 

¶ Regionale Situation/ Überörtliche Planungen / Überörtliche Vorgaben 

¶ Kommunale Situation / Örtliche Rahmenbedingungen 

- Bevölkerungsentwicklung  

- Siedlungskonzept  

- Betriebsstättenkonzept  

- Infrastruktur- und Verkehrskonzept 

- Landschaftskonzept 

- Energie- und Klimakonzept 

¶ Bevölkerungsprognose   
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3.1 REGIONALE SITUATION / ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN UND 
ÜBERÖRTLICHE VORGABEN 

Gemäß den gesetzlichen Grundlagen des NÖ ROG ist bei der Planung eines 

Entwicklungskonzeptes auf Planungen und Maßnahmen des Bundes, des Landes und 

benachbarter Gemeinden Bedacht zu nehmen, soweit sie für die Raumordnung relevant 

sind. Dazu werden im Folgenden die relevanten Rahmenbedingungen dargestellt. 

3.1.1 REGIONALE SITUATION / LAGE DER GEMEINDE IM RAUM 

Die Stadtgemeinde Korneuburg liegt im Weinviertel in Niederösterreich an der Donau, rd. 

15 km nordwestlich vom Wiener Stadtzentrum entfernt, im Bezirk Korneuburg, der im Süden 

an das Most- und Industrieviertel (Bezirk Tulln) bzw. an die Hauptregion NÖ Mitte sowie an 

Wien grenzt. Die Stadtgemeinde Korneuburg selbst grenzt unmittelbar an die 

Nachbargemeinden Leobendorf, Bisamberg und Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg 

sowie an Klosterneuburg im Bezirk Tulln (siehe Abbildung 1). Die Stadtgemeinde 

Korneuburg ist Teil der Kleinregion Ă10 vor Wienñ und beherbergt als Bezirkshauptstadt 

viele regionale Behörden wie beispielsweise die Bezirkshauptmannschaft, das Finanzamt, 

die Arbeiterkammer und das Eich- und Vermessungsamt. 

Die Stadtgemeinde Korneuburg und die umliegenden vier Gemeinden stellen das 

Untersuchungsgebiet bei der Betrachtung der regionalen Situation dar. 

Abbildung 1:Stadtgemeinde Korneuburg und umliegende Gemeinden 

 

Quelle: Land Niederösterreich, Abt. Allgemeiner Baudienst, mit eigener Bearbeitung, Wien, 2022. 
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Das Gemeindegebiet von Korneuburg umfasst eine Fläche von rd. 9,77 km² und liegt auf 

einer Seehöhe von 168 m ü. A.. Das Gemeindegebiet besteht aus einer Katastralgemeinde. 

Die bedeutendsten überörtlichen Verkehrsverbindungen sind die Donauufer Autobahn 

(A22) und die Wiener Außenring Schnellstraße (S1). Des Weiteren ist die Wiener Straße 

und Stockerauer Straße (B3) eine wichtige Verbindung zwischen Stockerau, Korneuburg 

und Langenzersdorf. Die Laaer Straße (B6) ist ebenfalls eine hoch frequentierte 

Verkehrsachse, welche vom Zentrum von Korneuburg ausgehend Richtung Norden an die 

S1 anschließt und weiter zu den nördlicher gelegenen Gemeinden Leobendorf und 

Harmannsdorf führt.  

Eine öffentliche Bahnanbindung der Gemeinde ist durch ein regelmäßig getaktetes 

Schnellbahn- und Regionalzugangebot Richtung Wien oder Richtung Hollabrunn/Stockerau 

gegeben. Der Bahnhof befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zum historischen 

Stadtzentrum. 

Erweitert wird das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln durch Stadt- und 

Regionalbusse. Ergªnzend zum ºffentlichen Verkehr werden das ĂISTmobilñ-Sammeltaxi 

und das E-Carsharing ĂEKOñ f¿r eine flexible Nahmobilitªt angeboten.  

Zur Darstellung der Bevölkerungsentwicklung im regionalen Vergleich erfolgt eine 

Gegenüberstellung der Volks- und Registerzählungsdaten 1991, 2001, 2011 und 2021 der 

Stadtgemeinde Korneuburg mit den Nachbargemeinden (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung der Stadtgemeinde Korneuburg und Nachbargemeinden 1991 bis 2021 

 

Wohnbevölkerung* Veränderung in % 

1991 2001 2011 2021 91-01 01-11 11-21 

Korneuburg 9.730 11.033 12.279 13.334 13,4 11,3 8,6 

angrenzende Gemeinden 
    

  
 

 

Leobendorf 3.694 4.283 4.780  4.973 15,9 11,6 4,0 

Bisamberg 3.576 4.001 4.437 4.829 11,9 10,9 8,8 

Langenzersdorf 6.139 7.261 7.961 8.084 18,3 9,6 1,5 

Klosterneuburg 24.442 24.797 25.828 27.588 1,5 4,2 6,8 

Summe 

Nachbargemeinden 37.851 40.342 43.006 45.474 6,6 6,6 5,7 

Bezirk Tulln 82.073 89.397 96.791 105.762 8,9 8,3 9,3 

Bezirk Korneuburg 67.674 76.212 85.559 91.777 12,6 12,3 7,3 

Niederösterreich 1.473.813 1.545.804 1.614.693 1.690.879 4,9 4,5 4,7 

Quelle: Statistik Austria: VZ 1991, u. 2001, RZ 2011, Datenbank POPREG; eigene Berechnung. Wien, 2022. 

 * Wohnbevölkerung = Hauptwohnsitze 

Die Stadtgemeinde Korneuburg weist ein abnehmendes prozentuelles 

Bevölkerungswachstum auf. In der Dekade 1991 - 2001 liegt die Bevölkerungszunahme mit 

13,4% über dem Durchschnitt des Bezirks Korneuburg mit 12,6%. Mit 11,3% im Zeitraum 

zwischen 2001 - 2011 fällt das Bevölkerungswachstum im Vergleich mit dem Bezirk etwas 
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unterdurchschnittlich aus. In den Jahren 2011 - 2021 sinkt die Bevölkerungszunahme in der 

Gemeinde kontinuierlich, insgesamt im Bezirk stark. Mit 8,6% Wachstum in der Gemeinde 

Korneuburg liegt diese jedoch über dem Durchschnitt des Bezirks mit 7,3%.  

Die auf der südwestlichen Donauseite gelegene Nachbargemeinde Klosterneuburg stellt 

mit Abstand die größte Gemeinde im Untersuchungsgebiet dar und verzeichnet einen 

geringeren, aber steigenden Verlauf bzgl. des Bevölkerungswachstums. Im Vergleich mit 

dem Bezirk Tulln, liegt Klosterneuburg allerdings mit einem Wachstum von 6,8% unter dem 

Durchschnitt von 9,3%. 

Langenzersdorf weist zwischen 1991 und 2011 mit 18% das größte Bevölkerungswachstum 

im Untersuchungsgebiet auf, allerdings sinkt dieses in der Periode von 2011 bis 2021 auf 

1,5%. 

Der prozentuelle Bevölkerungszuwachs sinkt auch in Leobendorf von 11,6% in den Jahren 

2001 bis 2011 auf 4,0% in den Jahren 2011 - 2021. Bisamberg und Leobendorf stellen mit 

knapp unter 5.000 Einwohner*innen im Jahr 2021 jene Gemeinden mit den niedrigsten 

Einwohnerzahlen des Untersuchungsgebiets dar, wobei die Wachstumsrate von Bisamberg 

mit 8,8% in den Jahren 2011 - 2021 höher und damit auch über der durchschnittlichen 

Wachstumsrate vom Bezirk Korneuburg liegt. 

Insgesamt ist das Bevölkerungswachstum in den untersuchten Gemeinden sehr 

unterschiedlich und liegt teilweise über und teilweise unter dem niederösterreichischen 

Durchschnitt von 4,7% in der Dekade 2011 bis 2021. Auf Bezirksebene betrachtet, liegen 

Tulln und Korneuburg in allen untersuchten Perioden deutlich über dem 

niederösterreichischen Durchschnitt. 

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadtgemeinde Korneuburg sowie der umliegenden 

Gemeinden ist in der folgenden Abbildung 2 ersichtlich. 

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung Stadtgemeinde Korneuburg und Nachbargemeinden 1991 bis 2021 

 

Quelle: Statistik Austria: VZ 1991 u. 2001, RZ 2011, Datenbank POPREG, eigene Darstellung. Wien, 2022.   
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3.1.2 ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN UND ÜBERÖRTLICHE VORGABEN 

3.1.2.1 Bundesplanungen und Festlegungen 

3.1.2.1.1 ASFINAG 

Im Bereich der Stadtgemeinde Korneuburg liegen ein Teilabschnitt der A22 und ein 

Teilbereich der S1, welche sich im Netz der ASFINAG befinden. Planungsvorhaben der 

ASFINAG auf dem Gemeindegebiet von Korneuburg sind nicht bekannt. 

3.1.2.1.2 Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) 

Im Bereich der Stadtgemeinde Korneuburg liegt ein Teilabschnitt der Trasse der 

Nordwestbahn und ein Teilabschnitt der Nebenbahn Richtung Ernstbrunn, welche sich im 

Eigentum der ÖBB befinden. Laut Auskunft der ÖBB-Infrastruktur AG sind in der 

Stadtgemeinde Korneuburg keine Planungen vorgesehen. 

3.1.2.2 Landesplanungen und Festlegungen 

3.1.2.2.1 Räumliches Entwicklungsleitbild 2035  

Nachdem der Planungshorizont des Landesentwicklungskonzepts 2020 geendet hat, 

wurde das Räumliche Entwicklungsleitbild NÖ 2035 (REL NÖ 2035) für Niederösterreich 

erarbeitet.  

Dieses soll als schlankes Leitbild für die räumliche Entwicklung mit Fokus auf zentrale, 

raumrelevante Leitthemen ausgelegt werden. Es soll die wesentlichen räumlichen Grund-

sätze und Zielsetzungen, an denen sich auch Gemeinden, Regionen und Fachplanungen 

orientieren sollen, beinhalten. Durch diese abgestimmte Vorgangsweise sollen die 

Zielsetzungen des Landes auf unterschiedlichen Ebenen berücksichtigt, konkretisiert und 

erreicht werden. 

Die folgenden Grundprinzipien für eine nachhaltige Raumentwicklung bilden das inhaltliche 

Fundament für das REL NÖ 2035: 

1. Die Region als zentrale Handlungsebene stärken und kooperative, interkommunale 

Raumentwicklung fördern. 

2. Eine räumlich ausgewogene Landesentwicklung sowie dezentrale Konzentration mit 

leistungsfähigen regionalen Zentren weiterverfolgen. 

3. Die ländlichen Räume fördern und regionale Kristallisationskerne (= Schwerpunkte) 

entsprechend (weiter)entwickeln. 

4. Die entwicklungsstarken Regionen entlasten und Dynamiken in geordnete Bahnen 

lenken. 

5. Die Siedlungsstrukturen für Wohnen, Industrie und Gewerbe ressourcensparend, 

klimaschonend und resilient entwickeln. 
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6. Die räumliche Entwicklung bestmöglich am Öffentlichen Verkehr ausrichten und die 

verschiedenen Formen der aktiven Mobilität nutzen. 

7. Die wertvollen Grün- und Freiräume sowie Räume für die nachhaltige 

Energieerzeugung sichern, Landschaften in Wert setzen und ihre multifunktionale 

Nutzung stärken. 

8. Die Bodenfunktionen für die Produktion von Lebensmitteln im Sinne der Ernährungs-

sicherheit erhalten und die Biodiversität fördern. 

9. Nutzungsmischung neu denken, kompakte Siedlungsstrukturen schaffen und Innen- 

vor Außenentwicklung den Vorzug geben. 

10. Bodenverbrauch und Bodenversiegelung rasch und deutlich reduzieren. 

 

Aufbauend auf diesen Grundprinzipien behandelt das REL NÖ 2035 vier thematische Bau-

steine: 

¶ Robuste Raumstrukturen schaffen 

¶ Grün- und Freiraumentwicklung in den Fokus rücken 

¶ Betriebsgebietsentwicklung lenken 

¶ Die Region als zentrale Handlungsebene stärken 

 

Das rªumliche Leitbild verfolgt das Ziel der Ăstrukturierten Regionñ. Um eine mºglichst 

ausgewogene Landesentwicklung zu erreichen, identifiziert es die wesentlichen 

Raumtypen, Zentren und Entwicklungskorridore. 

Abbildung 3: Ausschnitt Räumliches Leitbild 2023 

  

Quelle: Land Niederösterreich: https://www.raumordnung-noe.at, REL NÖ 2035, Fachkonzept für die Räumliche Entwicklung 

NÖ. St. Pölten, 2023. 

¶ Raumtypen 
... dienen als strategischer Orientierungsrahmen für: 
Č gezielte Maßnahmen der Regionalentwicklung 

 

¶ Zentren 
... klar nachvollziehbare Hierarchie aus 5 Zentrentypen mit folgenden 
strategischen Zielsetzungen: 
Č Netz aus gut erreichbaren Bezirkszentren als Stütze für gleichwertige 

Lebensbedingungen und als Anker für die regionale Akupunktur 
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Č Regionale Entwicklungsschwerpunkte für die Sicherung der Versorgung im 
Alltag 

Č Zentren als Impulsgeber für Entwicklung innerhalb der Region 
 

¶ Entwicklungskorridore 
... orientieren sich an multimodalen Verkehrsachsen; sie verbinden NÖ mit 
seinen Nachbarn und die Zentren innerhalb des Landes miteinander: 
Č hier soll sich vor allem die wirtschaftliche Entwicklung mit größerem 

Flächenbedarf und höherem Verkehrsaufkommen konzentrieren 

Korneuburg ist ein Bezirkszentrum und liegt gemäß dem oben dargestellten Leitbild in 

einem Verdichtungsraum an einer Entwicklungsachse mit regionaler Bedeutung. 

3.1.2.2.2 Tourismusstrategie Niederösterreich 2020 

Im Zuge der neuen EU-Programmplanungsperiode 2014 - 2020 war die Überarbeitung der 

bestehenden Niederösterreich Tourismusstrategie 2015 nötig. Im Mai 2014 wurde das neue 

Konzept präsentiert. Das Ziel, Niederösterreich als Land des Genusses und der 

Lebenskultur, wird weiterhin verfolgt.  

Zu den wesentlichen Zielen der Strategie zählen: 

¶ Steigerung der Nächtigungen 

¶ Erhöhung der Wertschöpfung im Ausflugstourismus 

¶ Weitere Erhöhung der Zahl der Qualitätspartner. Die Marke Niederösterreich steht 
hierbei zentral im Fokus.  

Im Zuge der Tourismusstrategie wurden Visionen für die 6 niederösterreichischen 

Tourismusdestinationen entwickelt. Die Destination Weinviertel hält, als Vision den 

ganzjährigen Genuss, sowie individuelle Entdeckungen in Kombination mit der 

einzigartigen Kulturlandschaft, fest. 

3.1.2.3 Sektorale Planungen und Festlegungen 

3.1.2.3.1 Sektorales Raumordnungsprogramm Freihaltung der offenen Landschaft 

Die NÖ Landesregierung hat dieses Sektorale ROP mit der Stammfassung 

LGBl. 8000/99- 0 am 27. November 2007 aufgrund des § 3 des NÖ 

Raumordnungsgesetzes 1976 verordnet und bisher nicht novelliert. Ziel ist die Erhaltung 

offener und unbewaldeter Landschaftsteile, die typische Elemente der erhaltenswerten 

Kulturlandschaft bilden und im Interesse der Agrarstruktur, des Fremdenverkehrs, der 

Naherholung und der Siedlungsstruktur (einschließlich des Orts- und Landschaftsbildes) 

liegen.  

Die Stadtgemeinde Korneuburg ist von diesem sektoralen Raumordnungsprogramm nicht 

betroffen. 
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3.1.2.3.2 Sektorales Raumordnungsprogramm Gewinnung grundeigener mineralischer 

Rohstoffe 

Dieses Sektorale ROP mit der Stammfassung 8000/83-0, wurde am 15. Dezember 1998 

aufgrund des § 3 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976 von der NÖ 

Landesregierung verordnet und bisher wurden keine Änderungen vorgenommen. Dieses 

Sektorale ROP regelt aus Sicht der Raumordnung den Abbau grundeigener mineralischer 

Rohstoffe unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte, wie etwa der Ökologie, des 

Landschaftsbildes, des Wasserhaushalts oder der Siedlungsstruktur.  

In der Stadtgemeinde Korneuburg sind keine Eignungszonen für die Gewinnung von Sand 

und Kies im Regionalen Raumordnungsprogramm ausgewiesen.  

Somit ist in Korneuburg nur ein Abbau in jenen Bereichen zulässig, die im Örtlichen 

Raumordnungsprogramm als Grünland-Materialgewinnungsstätte gewidmet sind, wobei 

eine derartige Widmung zulässig ist, wenn sie unter Berücksichtigung bestehender 

Eignungszonen oder erweiterungsfähiger Standorte die Zielsetzungen nach § 1 des 

sektoralen Raumordnungsprogrammes erfüllt. 

Derzeit ist nur das Grundstück Nr. 1467 im nördlichen Gemeindegebiet als 

Materialgewinnungsstätte mit Festlegung der Folgewidmungsart (Gmg/Gwf) zur 

Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe gewidmet. 

3.1.2.3.3 Sektorales Raumordnungsprogramm Windkraftnutzung in Niederösterreich 

Das Sektorale Raumordnungsprogramm über die Windkraftnutzung in Niederösterreich mit 

der Stammfassung LGBl. 8001/1-0 wurde am 29. April 2014 aufgrund des § 3 Abs. 1 und 

§ 19 Abs. 3b des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976 verordnet und bisher nicht novelliert.  

Ziel des Raumordnungsprogrammes ist die Festlegung von Eignungszonen, die die 

Aufstellung einer genügenden Anzahl von Windkraftanlagen ermöglicht, um die Ziele des 

NÖ Energiefahrplanes 2030 zu erreichen. Gemäß § 3 Abs. 1 darf die Widmungsart 

ĂGr¿nland-Windkraftanlageñ nur in den Eignungszonen festgelegt werden.  

Die Stadtgemeinde Korneuburg sowie die Nachbargemeinden Leobendorf, Bisamberg, 

Langenzersdorf und Klosterneuburg verfügen über keine Eignungszone gem. § 19 Abs. 3b 

NÖ ROG 197, weshalb diese nicht vom sektoralen Raumordnungsprogramm betroffen sind 

(siehe Abbildung 4).  



  ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT 
ENTWURF  ERLÄUTERUNGSBERICHT 

BÜRO DR. PAULA ZT-GmbH STADTGEMEINDE KORNEUBURG 
Seite 16  Stand: August 2024 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem sektoralen Raumordnungsprogramm über die Windkraftnutzung in Niederösterreich, 

Stadtgemeinde Korneuburg, Anlage 1 Karte NO 

 

Quelle: Amt der NÖ Landesregierung;  Verordnung über ein sektorales Raumordnungsprogramm über die Windkraftnutzung 

in Niederösterreich LGBl. Nr. 49/2014 

3.1.2.3.4 Sektorales Raumordnungsprogramm über Photovoltaikanlagen im Grünland in 

Niederösterreich 

Ziel der Verordnung über ein Sektorales Raumordnungsprogramm über 

Photovoltaikanlagen im Grünland in Niederösterreich (LGBl. Nr. 94/2022) ist die Festlegung 

von mehr als 2 ha großen Zonen für die Aufstellung von großflächigen Photovoltaikanlagen 

auf den am besten dafür geeigneten Standorten. Darüber hinaus soll das Sektorale 

Raumordnungsprogramm zur Erreichung des Klima- und Energiefahrplanes 2020 bis 2030 

des Landes Niederösterreich beitragen. Die für die Errichtung der Anlagen erforderliche 

Widmungsart ĂGr¿nland-Photovoltaikanlagenñ ist lediglich in den, im Anhang der 

Verordnung beiliegenden, dargestellten Zonen zulässig. In der Stadtgemeinde Korneuburg 

werden keine Zonen gemäß Sektoralem Raumordnungsprogramm über 

Photovoltaikanlagen ausgewiesen. 

3.1.2.3.5 Mobilitätskonzept Niederösterreich 2030+ 

Die im Jahr 2010 erstellte Strategie ĂVerkehr Niederºsterreichñ, mit dem Ziel auf 

verkehrliche Trends flexibel reagieren zu kºnnen, wurde 2015 durch das ĂMobilitªtskonzept 

Niederºsterreich 2030+ñ abgelºst bzw. fortgeschrieben. Mit dem Konzept soll auf 

veränderte Rahmenbedingungen besser eingegangen werden können und stellt nunmehr 

die Basis für die mittel- und langfristige Entwicklung des Gesamtverkehrssystems in 

Niederösterreich dar. 

Das Mobilitätskonzept unterteilt sich in Handlungsschwerpunkte für das gesamte 

Bundesland, sowie auf Schwerpunkte zu einzelnen Themen wie Zentren, Verkehrsachsen 

und ländlicher Raum und umfasst ein umfassendes Maßnahmenprogramm. 
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Handlungsschwerpunkte für das gesamte Bundesland 

Å Entwicklung von Angebots- und Nachfragestandards im öffentlichen Verkehr 
Å Erhöhung der Verkehrssicherheit durch konsequente Verkehrssicherheitsarbeit 

mit differenzierten Initiativen 
Å Abstimmung des Verkehrssystems und der Siedlungsentwicklung 
Å Schaffung von komfortablen und schnellen Radverbindungen 
Å Sicherstellung der Straßenerhaltung 
Å Optimierung der Organisation im Verkehrssystem 
Å Forcierung von E-Mobilität 

Schwerpunkte für Zentren 

Å Förderung der Multimodalität 
Å Etablierung des Fahrrades als Alltagsverkehrsmittel 
Å Förderung emissionsarmer Verkehrsmittel 
Å Sicherung der Erreichbarkeit für Bevölkerung und Wirtschaft 

Schwerpunkte für Verkehrsachsen 

Å Verbesserung der ÖV-Knoten als modale und intermodale Schnittstellen 
Å Schaffung intermodaler Knoten für den Güterverkehr 
Å Effiziente und umweltfreundliche Abwicklung von Infrastrukturprojekten 

Schwerpunkte für den ländlichen Raum 

Å Verbesserung der Erreichbarkeit von Zentralen Orten und Einrichtungen 
Å Förderung der Regionalpolitik 
Å Optimierung des Straßennetzes und Standardisierung von Straßenprojekten 
Å Unterstützung der Gemeinden und Regionen bei der Planung lokaler und 

regionaler Fußwege- und Radverkehrsnetze 
Å Verbesserung des Angebotes von Breitband und Internet 

Die wesentlichen Zielvorstellungen und angeführten Maßnahmen finden Eingang in die 

Überlegungen zu den Entwicklungszielen und Maßnahmen des ÖEK. 

3.1.2.3.6 Raumordnungsprogramm für das Schulwesen 

Das Raumordnungsprogramm für das Schulwesen LGBL. 8000/29-1, Stammfassung 

8000/29-0 wurde zuletzt im Jahr 1981 novelliert. Es dient dazu, geeignete Standorte für 

Bildungseinrichtungen festzulegen, sowie die Versorgung in allen Landesteilen durch eine 

geeignete Standortverteilung in ausreichender Weise zu gewährleisten.  

Für die Stadtgemeinde Korneuburg werden zwei Volksschulen (VS I & II, jeweils Kategorie 

1) vorgesehen. 

ĂZur Kategorie 1 zªhlen solche Volksschulen, in deren Einzugsbereich im Schuljahr 

1979/80 voraussichtlich mindestens 100 Volksschüler der ersten vier Schulstufen leben 

werden, so daß eine vierklassige Volksschulorganisation mit den ersten vier Schulstufen, 

von denen jede einer Klasse entspricht, gesichert ist.ñ Ä 18 Sektorales 

Raumordnungsprogramm für das Schulwesen (LGBl. 8000/29-1).  

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblNO&Gliederungszahl=8000/29-0&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
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Als Standort für berufsbildende öffentliche Pflichtschulen ist in Korneuburg eine 

saisonmäßige Berufsschule für Binnenschiffer sowie eine ganzjährige Berufsschule für 

verschiedene Berufszweige für Lehrlinge des Landesjugendheimes vorgesehen (siehe § 

13). 

Im Bereich allgemeinbildende höhere Schulen, berufsbildende mittlere und höhere 

Schulen, Akademien und Institute ist die Gemeinde Korneuburg als Standort einer 

Handelsschule vorgesehen (siehe § 15). 

Unter den in § 12 beschriebenen besondere Ziele findet sich die Auflassung der 

ganzjährigen Berufsschulen mit Ausnahme der für verschiedene Berufszweige geführten 

Gebietsberufsschule in Korneuburg.  

Das Raumordnungsprogramm ist jedoch insgesamt in seinen Festlegungen bereits veraltet. 

3.1.2.4 Regionale Planungen und Festlegungen 

3.1.2.4.1 Perspektiven für die Hauptregionen (2005) 

Ziel der Strategie Niederösterreich ist es, die besonderen Stärken der verschiedenen 

Hauptregionen auszubauen, wobei besonders stark auf die endogenen Potentiale gesetzt 

wird. D.h., man versucht die Einzigartigkeit der niederösterreichischen Regionen nicht nur 

zu erhalten, sondern auch zum Wohle der Bevölkerung in erfolgreichen Wirtschafts- und 

Regionalentwicklungsprojekten zu nutzen. Korneuburg zählt zur Hauptregion Weinviertel. 

Das Regionale Leitbild Weinviertel stellt dar, in welche Richtung sich das Weinviertel, 

sowohl in wirtschaftlicher, als auch in sozialer und ökologischer Hinsicht, entwickeln soll. 

Aussagen, die die Gemeinde Korneuburg direkt betreffen, werden nicht getroffen.  

Die wesentlichen Zielvorstellungen zu den einzelnen nachfolgenden Themenbereichen: 

Å Siedlungswesen (z.B. geschlossene Orte erhalten) 
Å Wirtschaft (z.B. vermarktungsfähige Standorte an den Entwicklungsachsen 

anordnen) 
Å Verkehr (z.B. Prinzip der kürzesten Wege unterstützen) 
Å Soziale Infrastruktur (z.B. Schul- und Bildungsangebot regional abstimmen) 
Å Ver- und Entsorgung (z.B. alternative Energiequellen) 
Å Naturraum und Umwelt (z.B. Regionales Natura 2000-Management fördern) 
Å Freizeit, Erholung, Tourismus und Kultur (z.B. Weintourismus ausbauen) 
Å Land- und Forstwirtschaft (z.B. Direktvermarktung und Produktveredelung) 

3.1.2.4.2  Hauptregionsstrategie 2024 ï Region Weinviertel 

Im Zuge der Evaluierung der Hauptregionsstrategie aus dem Jahr 2005 für die fünf 

Hauptregionen wurde im Jahr 2014 eine Überarbeitung der Hauptregionsstrategien im 

Sinne eines gemeinsamen strategischen Daches für alle Aktivitäten und Projekte der fünf 
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Hauptregionen vorgenommen. Die Strategie stellt ein auf zehn Jahre angelegtes 

Handlungsprogramm der NÖ.Regional.GmbH für die jeweiligen Hauptregionen dar. 

Die Hauptregionsstrategie für die Region Weinviertel umfasst 4 Aktionsfelder, die die 

jeweiligen strategischen Stoßrichtungen der Hauptregion beinhalten. Zu den Aktionsfeldern 

zählen  

Å Aktionsfeld 1: Wertschöpfung 
Å Aktionsfeld 2: Umweltsituation und Erneuerbare Energie 
Å Aktionsfeld 3: Daseinsvorsorge 
Å Aktionsfeld 4: Kooperationssysteme 

3.1.2.4.3 Strategien zur räumlichen Entwicklung in der Ostregion ï SRO 

Die Stadtgemeinde Korneuburg liegt im Bereich der stadtregion+, für die eine Strategie zur 

räumlichen Entwicklung erarbeitet wurde. 

Abbildung 5: Perspektive stadtregion+ 

 

Quelle: PGO, Zwischenbericht Planungskooperation zur räumlichen Entwicklung der Stadtregion+, www.raumordnung-

noe.at; Wien Dezember 2022. 

Ziel ist eine nachhaltig strukturierte Stadtregion mit einer Siedlungsentwicklung vorrangig 

in den Entwicklungsachsen, insbesondere den Hauptachsen des regionalen Nahverkehrs 

und in polyzentrischen sowie ergänzenden Standorträumen unter Betonung von 

Zentrennähe.  

An den Rändern und in den Zwischenräumen der Hauptachsen soll nur moderates 

Wachstum stattfinden. Die künftige räumliche Entwicklung der Stadtregion soll stärker auf 
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kompakte und verkehrsminimierende Siedlungsstrukturen ausgerichtet sein, die gut mit 

Infrastruktur ausgestattet sind und eine hohe Anbindungsqualität insbesondere mit 

öffentlichem Verkehr aufweisen. Siedlungstätigkeit soll vorrangig in solche Gebiete gelenkt 

werden. 

3.1.2.4.4 Regionales Raumordnungsprogramm Wien Umland Nord 

Die Stadtgemeinde Korneuburg liegt im Wirkungsbereich des Regionalen 

Raumordnungsprogrammes Wien Umland Nord (RegROP). Dieses dient dazu, die künftige 

Siedlungsentwicklung, die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen und den Schutz der 

natürlichen Umwelt auf regionaler Ebene zu regeln. 

In Korneuburg sind derzeit keine Eignungszonen, keine Siedlungsgrenzen und keine 

Regionalen Grünzonen festgelegt. 

Wichtige für die in Korneuburg geltende Festlegungen sind daher ausschließlich die 

ĂErhaltenswerten Landschaftsteileñ. 

Erhaltenswerte Landschaftsteile stellen Komplexlandschaften oder wertvolle Einzelbiotope 

von regionaler Bedeutung dar. In jenen Bereichen, die als Erhaltenswerte Landschaftsteile 

festgelegt sind, sind nur folgende Widmungsarten zulässig: 

¶ Grünland-Land- und Forstwirtschaft (Glf) 

¶ Grünland-Freihaltefläche (Gfrei) 

¶ Grünland-Ödland/Ökofläche (Gö) 

¶ Grünland-Grüngürtel (Ggü) 

¶ Grünland-Wasserfläche (Gwf) 

Andere Widmungsarten, als die oben aufgezählten, dürfen dann festgelegt werden, wenn 

die mit der Widmung verfolgte Zielsetzung in keinem anderen Gebiet der Ortsbereiche oder 

außerhalb eines erhaltenswerten Landschaftsteiles erreicht werden kann. In Korneuburg 

zählt das gesamte Auengebiet zu den Erhaltenswerten Landschaftsteilen. 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm Wien Umland Nord sind weiters Maßnahmen mit 

Orientierungsfunktion für die Siedlungsentwicklung der Gemeinden festgelegt. 

Dementsprechend soll für die Wohnbaulandentwicklung der Orte vorrangig die Nutzung, 

sowie Mobilisierung des gewidmeten Wohnbaulandes, sowie die Verdichtung gemäß den 

anzustrebenden Wohndichtewerten gemäß Standortkategorie vorgesehen werden. Bei 

allfälligen Neuwidmungen sollen der Flächenbedarf für die prognostizierte 

Bevölkerungsentwicklung, die Wohndichtewerte für Neubebauungen gemäß 

Standortkategorie und das Ergebnis des Baulandmonitorings berücksichtigt werden. Bei 

Vorhandensein von nachvollziehbaren Tatsachen oder aktuellen Grundlagen kann von den 

Richtwerten abgewichen werden. 
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm Wien Umland Nord, Anlagen 9, 10 

 

Quelle: Amt der NÖ Landesregierung; Verordnung über ein regionales Raumordnungsprogramm Wien Umland Nord, LGBl. 

Nr. 64/2015, Anlage 9-41S & 10-41S 

3.1.3 KLEINREGIONALE PLANUNGEN UND FESTLEGUNGEN 

3.1.3.1 Kleinregionales Entwicklungskonzept Ă10 vor Wienñ 

Der Gründung der Kleinregion geht die Erstellung eines Kleinregionalen 

Entwicklungskonzept voraus, aus dem auch das Leitbild für die Kleinregion übernommen 

wurde. 

ĂDer Regionalentwicklungsverein Ă10 vor Wienñ wurde am 14.3.2006 mit dem Ziel 

gegründet, fortan verstärkt gemeindeübergreifend zu arbeiten, eine gemeinsame Vision zu 

entwickeln und in seinem Wirkungsbereich das gemeinsam erarbeitete regionale Leitbild 

mit den darin festgelegten Zielen, MaÇnahmen und Projekten umzusetzen.ñ  

Die Stadtgemeinde Korneuburg ist Teil der Kleinregion Ă10 vor Wienñ. Die Kleinregion Ă10 

vor Wienñ umfasst heute die 10 Gemeinden Enzersfeld, GroÇruÇbach, Korneuburg, 

Langenzersdorf, Leobendorf, Hagenbrunn, Harmannsdorf, Spillern, Stetten und Stockerau. 

Im Leitbild der Kleinregion sind die Bewahrung und der Schutz natürlicher Ressourcen 

(Weinbau, Landwirtschaft, Waldflächen) zwischen Rußbach, Rohrbach und Donau sowie 

die Entwicklung einer eigenständigen, lebenswerten und innovativen Stadt-Land-Region im 

Nahbereich Wiens festgelegt. Zudem wird ein moderates Wachstum mit einer behutsamen 

Siedlungsentwicklung und koordinierten Wirtschaftsräumen angestrebt. Das öffentliche 

Verkehrssystem soll kostengünstig und bedarfsorientiert sowie auf die Bedürfnisse der 

Region optimal abgestimmt sein. Im Fokus der touristischen Entwicklung steht ein 

naturnaher, sanfter Tourismus, der besonders auf den städtischen Gast abgestimmt 

werden soll und sich durch ein gemeinsames Marketing der Region auszeichnet.  
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Insgesamt wurden 4 Arbeitskreise zu den Themen Tourismus, öffentlicher Verkehr, 

regionale Identität sowie Raumordnung und Flächenmanagement gebildet. Beim 

Arbeitskreis Raumordnung und Flächenmanagement kristallisierten sich das Thema 

Siedlungsentwicklung und weiters die gemeinsame Standortpolitik als die wichtigsten 

gemeinsamen Arbeitsfelder heraus. Erstmals wurde von den GemeindevertreterInnen eine 

gemeinsame Betriebsflächen- und Betriebsstandortentwicklung besprochen.  

Die zukünftigen Arbeitsaufgaben in der Region wurden vom Beratungsteam formuliert und 

reichen von der Betreuung der Radwege über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Abhaltung 

von weiteren Arbeitskreissitzungen. Die administrativen Tätigkeiten werden dabei vom 

Rathaus Korneuburg erledigt. 
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3.1.4 PLANUNGEN UND FESTLEGUNGEN DER NACHBARGEMEINDEN 

3.1.4.1 Nachbargemeinde Bisamberg 

In der Nachbargemeinde Bisamberg ist ein Örtliches Entwicklungskonzept verordnet. 

Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan finden sich im direkten Anschluss an das 

Gemeindegebiet von Korneuburg folgende Festlegungen:  

Abbildung 7: Ausschnitt Flächenwidmungsplan Bisamberg 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ-Atlas, Juli 2024. 

 
 
 
 
 
 

Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ-Atlas, Juli 2024.  
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3.1.4.2 Nachbargemeinde Langenzersdorf  

In der Nachbargemeinde Langenzersdorf ist ein Örtliches Entwicklungskonzept verordnet. 

Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan finden sich im direkten Anschluss an das 

Gemeindegebiet von Korneuburg folgende Festlegungen:  

Abbildung 8: Ausschnitt Flächenwidmungsplan Langenzersdorf 

 
Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ-Atlas, Juli 2024. 
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3.1.4.3 Nachbargemeinde Leobendorf 

In der Nachbargemeinde Leobendorf ist ein Örtliches Entwicklungskonzept verordnet. In 

den Plandarstellungen zum Örtlichen Entwicklungskonzept wurden folgende planliche 

Festlegungen in Bezug Nachbargemeinde Korneuburg eine überschneidende 

Betriebsgebietsentwicklung im Anschluss an das Betriebsgebiet Korneuburg festgelegt. 

Ebenso das Areal der Kaserne kommt auf beiden Gemeindeteilen zu liegen und ist daher 

als Verknüpfungspunkt der Gemeinden zu sehen.  

Abbildung 9: Örtliches Entwicklungskonzept Leobendorf 

 
Quelle: Marktgemeinde Leobendorf, www.leobendorf.gv.at, Planauskunft, Juli 2024. 

Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan finden sich im direkten Anschluss an das 

Gemeindegebiet von Korneuburg folgende Festlegungen:  
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Abbildung 10: Ausschnitt Flächenwidmungsplan Leobendorf 
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Quelle: Marktgemeinde Leobendorf, www.leobendorf.gv.at, Planauskunft, Juli 2024. 

3.1.4.4 Nachbargemeinde Klosterneuburg  

In der Stadtgemeinde Klosterneuburg Gemeinderatssitzung wurde am 27. September 2019 

im Gemeinderat das Stadtentwicklungskonzept 2030+ (STEK 2030+) beschlossen. In den 

Plandarstellungen zum Örtlichen Entwicklungskonzept, Landschaftskonzept und 

Mobilitätskonzept wurden keine planlichen Festlegungen mit Bezug zu der 

Nachbargemeinde Korneuburg festgelegt.  

Interkommunale Berührungspunkte wurden gesondert zusammengefasst: 

ĂInsbesondere hinsichtlich der Lage der beiden Gemeinden an bzw. im Nahebereich der 

Donau, ergeben sich Berührungspunkte und Parallelitäten.  

Ähnlich den Bestrebungen der Stadtgemeinde Klosterneuburg, gemischte Wohn-, 

Gewerbe- und Freizeitnutzungen, an der Donau, wie bereits das Entwicklungsleitbild für 

das Areal der Magdeburgkaserne ĂKlosterneuburg an die Donauñ veranschaulicht, zu 

etablieren, beabsichtigt auch die Stadtgemeinde Korneuburg eine städtebaulich -

funktionale Entwicklung im Bereich des Werftareals bzw. der Donaulände mit 

verschiedenen Funktionalitäten. Auch werden diese Bereiche aufgrund ihrer Qualitäten als 

Naherholungsgebiete und Freizeiträume genutzt bzw. deren (auch touristischen) Potentiale 

in beiden Gemeinden erkannt. 

Eine statische Verkehrsanbindung zwischen Klosterneuburg und Korneuburg besteht 

aufgrund der natürlichen Gegebenheiten nicht. Eine bedarfsorientierte verkehrliche 

Vernetzung der beiden Gemeinden wird allerdings durch die Donau-Rollfähre 

Klosterneuburg-Korneuburg gewährleistet, welche neben Personen und PKW, auch die 

Möglichkeit zum Transport von Klein-LWK, Traktoren oder Wohnwägen bietet. Die Rollfähre 

wird durch Radfahrer auch als bedeutende Radwegeverbindung über die Donau genutzt. 

Als Berührungspunkt im Zusammenhang mit dem Themenfeld Forschung beabsichtigt die 

Stadtgemeinde Korneuburg gem. ĂMasterplan Korneuburg 2036ñ Forschungsprojekte in 

Kooperation mit der Wissenschaft, wobei neben Wien, Tulln und Krems auch auf die 
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Stadtgemeinde Klosterneuburg hinsichtlich dem Bestand an Forschungs-Institutionen als 

Mehrwert verwiesen wird.ñ 

Eine Verortung der wesentlichen Berührungspunkte zwischen Klosterneuburg und 

Korneuburg wurde in einer gesonderten Plandarstellung zusammengefasst: 

Abbildung 11: Ausschnitt Interkommunale Berührungspunkte; ÖEK Klosterneuburg 

 

Quelle: Stadtgemeinde Klosterneuburg, https://www.klosterneuburg.at/de/Stadtentwicklungskonzept_2030_STEK_2030_1, 

September 2022. 

Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan finden sich im direkten Anschluss an das 

Gemeindegebiet von Korneuburg folgende Festlegungen:  
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Abbildung 12: Ausschnitt Flächenwidmungsplan Klosterneuburg 

 

 

Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ-Atlas, Juli 2024. 
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3.2 KOMMUNALE SITUATION / ÖRTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

3.2.1 LEITBILD MASTERPLAN 2036 

Zum Thema STADTPLANUNG ï MITTENDRIN IN NÄHE ZUEINANDER wurde im Jahr 

2016 der Masterplan 2036 erstellt. Dieser Masterplan stellt die Basis für die Festlegung 

eines Örtlichen Entwicklungskonzeptes dar. Durch die Erstellung eines Örtlichen 

Entwicklungskonzeptes sollen die bereits erarbeiteten Inhalte des Masterplan 2036 

weiterentwickelt und in die formale Verordnung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

der Stadtgemeinde Korneuburg eingebunden werden.  

Grundlage für die Erarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes ist daher folgendes 

allgemeines Leitbild des Masterplan 2036 samt zugehöriger Zielvorgaben, die in den 

einzelnen Kapiteln der Grundlagenforschung als Basis für die weiteren Festlegungen 

festgehalten werden. 

 

 

 

KORNEUBURG STEHT FÜR: 

¶ kurze Wege 

¶ hohe Wohn- und Lebensqualität bei moderatem Bevölkerungswachstum 

¶ einen Schwerpunkt der Bebauung im innerstädtischen Bereich mit bedarfsorientierter, 

angemessener Entwicklung am Stadtrand 

¶ ein Stadtbild geprägt von moderner, kleinstädtischer Architektur, fokussiert auf Funktionalität, 

visuelle Attraktivität und die Nutzungsqualität mit Bedacht auf eine identitätsstiftende 

Gestaltung 

¶ eine transparente und umweltorientierte Stadtplanung, die sich an den Bedürfnissen der 

BürgerInnen orientiert 

¶ naturnahe Lebensqualität durch Schaffung und Erhaltung von Grünachsen im gesamten 

Stadtgebiet und die entsprechende Nutzung der Flächen an der Donau 
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UNS IST WICHTIG, DASS: 

Korneuburg eine hohe Lebensqualität im Einklang mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum 

(18.000-20.000 EinwohnerInnen im Jahr 2036) gesichert wird. Dazu orientieren wir uns am Modell 

der ĂStadt der kurzen Wegeñ. Denn Nªhe ermºglicht Kontakt und Kommunikation, reduziert 

Flächenverbrauch, Infrastrukturkosten, sowie Verkehr und erhöht somit die Luft- und Lebensqualität. 

3.2.2 BEVÖLKERUNG 

3.2.2.1 Bevölkerungsentwicklung nach Haupt- und Nebenwohnsitzen 

Insgesamt ist die Bevölkerungszahl in der Stadtgemeinde Korneuburg seit 1900 von rd. 

8.300 auf rd. 13.300 im Jahr 2021 um mehr als die Hälfte gestiegen. Zwischen 1880 und 

1910 wuchs die Bevölkerung relativ stark an, danach blieb die Bevölkerungszahl bis Mitte 

der 1930er Jahre eher konstant hoch. Um 1939 erreichte sie dann mit fast 10.000 

Einwohner*innen einen neuen Höchststand, anschließend sank diese wieder bis 1951 um 

knapp ein Fünftel. Seit den 1950er Jahren ist die Bevölkerungsentwicklung durchwegs 

positiv, wobei der Zuwachs bis in die 1980er Jahre eher moderat und ab den 1990er Jahren 

stärker ausfiel.   

Die Abbildung 13: Bevölkerungsentwicklung 1869 ï 2021 der Stadtgemeinde 

Korneuburg stellt die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten grafisch dar. Dabei wird in 

Tabelle 2 die prozentuale Veränderung zur vorherigen Zählung angeführt und ein Index mit 

dem Ausgangsjahr 1900 = 100 angegeben.  

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung der Stadtgemeinde Korneuburg 

Quelle:  STATISTIK AUSTRIA: Blick auf die Gemeinde; Eigene Darstellung. Wien, 2022. 

 1900 1910 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 

Korneuburg 8.292  9.054  7.872 8.276 9.023 9.112 9.730 11.033 12.279 13.334 

Veränderung 

(in %) 
- 9,2 -13,1 5,1 9,0 1,0 6,8 13,4 11,3 8,6 

Index 100 109 95 100 109 110 117 133 148 161 

http://www.statistik.at/
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Abbildung 13: Bevölkerungsentwicklung 1869 ï 2021 der Stadtgemeinde Korneuburg 

 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung, Wien 2022 

In Tabelle 3: Haupt- und Nebenwohnsitze der Stadtgemeinde Korneuburg ist die 

Entwicklung der Haupt- und Nebenwohnsitze der Stadtgemeinde Korneuburg abgebildet. 

Hier zeigt sich, dass im Zeitraum von 1991 - 2001 die Zahl der Hauptwohnsitze um rund 

14 % zugenommen hat, sich die Zahl der Nebenwohnsitze hingegen im selben Zeitraum 

um rund 20% reduziert hat (Anm.: es wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der NWS 

aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsarten in den Jahren 1991 und 2001 nur bedingt 

vergleichbar sind). In den letzten beiden Jahrzenten hat der Zuwachs der Hauptwohnsitze 

abgenommen. Die Anzahl der Nebenwohnsitze hat sich jedoch zwischen 2011 und 2021 

stark erhöht.  

Tabelle 3: Haupt- und Nebenwohnsitze der Stadtgemeinde Korneuburg 

 

1991 2001 2011 2021 2022 

Veränderung in % 

1991-

2001 

2001-

2011 

2011-

2021 

Korneuburg ï 

HWS1 
9.730 11.033 12.279 13.334 13.565 13,4 % 11,3 % 8,6 % 

Korneuburg ï

NWS2 
1.474 1.184 1.161 1.565 1.743 -19,7% -1,9% 34,8% 

Gesamt-

bevölkerung 
11.204 12.217 13.440 14.899 15.308 

9,0 % 10,0 % 10,9 % 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Blick auf die Gemeinde Hauptwohnsitze; STADTGEMEINDE KORNEUBURG: 

Nebenwohnsitze der Stadtgemeinde Korneuburg. Eigene Berechnung, Wien, 2022; 

 
1 HWS = Hauptwohnsitze, In den Volkszªhlungen 1981 und 1991 als ĂHauptwohnsitzerñ bezeichnet. Seit der Volkszªhlung 2001 wird der Begriff ĂHauptwohnsitzfªlleñ 

verwendet. 

2 NWS = Nebenwohnsitze bzw. Nebenwohnsitzfälle, In den Volkszählungen 1981 und 1991 als ĂZweitwohnsitzerñ bezeichnet. Seit der Volkszªhlung 2001 wird der 

Begriff ĂNebenwohnsitzfªlleñ verwendet.. NWS 2001 nur bedingt mit ZWS 1991 vergleichbar. 
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Laut kleinräumiger Bevölkerungsprognose für Österreich 2018 bis 2075 der ÖROK wird für 

die Bevölkerung im Bezirk Korneuburg von 2018 bis 2060 eine Zunahme erwartet. Der 

Index mit dem Ausgangsjahr 2018 zeigt, dass die Bevölkerung im Bezirk um rd. 27 % 

wachsen wird. Für die Gemeinde Korneuburg kann eine ähnliche Entwicklung erwartet 

werden. 

Tabelle 4: Bevölkerungsentwicklung lt. ÖROK-Regionalprognose für den Bezirk Korneuburg 

Bezirk 

Korneuburg 

Prognosejahr 

2021 2025 2030 2032 2037 2040 

Bevölkerung zum 

Jahresbeginn 
91.777 94.132 96.882 97.900 100.312 101.693 

Index 100 102,6 105,6 106,7 109,3 110,8,7 

Stadtgemeinde 

Korneuburg HWS 
13.334 13.822 14.226 14.376 14.730 14.933 

Quelle: ÖROK: Kleinräumige ÖROK-Prognose 2021-2051., eigene Hochrechnung für die Stadtgemeinde Korneuburg auf 

Basis der Bevölkerungszahl 2022; Wien 2024. 

3.2.2.2 Bevölkerungsentwicklung durch Geburten- und Wanderungsbilanz 

Während die Geburtenbilanz der Stadtgemeinde Korneuburg zum Teil stark negativ 

ausfällt, ist die Wanderungsbilanz um ein Vielfaches höher. Die negative Geburtenbilanz 

wird von der Wanderungsbilanz ausgeglichen, sodass insgesamt die 

Bevölkerungsentwicklung positiv ist. Besonders ab den 1990er Jahren nahm die 

Wanderungsbilanz stark zu. Gleichzeitig flachte der Trend der negativen Geburtenbilanz in 

den Perioden 1991-2001 und 2001-2011 ab, was zusammen mit der Wanderungsbilanz zu 

einem starken Bevölkerungswachstum führte. Das stärkste Wachstum fand hier in den 

Jahren 1991-2001 statt. In der Periode 2011-2020 war die Geburtenbilanz mit -177 wieder 

stark negativ und die Wanderungsbilanz annähernd gleich hoch wie in den vorherigen 

beiden Perioden, sodass die Bilanz insgesamt +1.033 Einwohner ergibt. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass das Bevölkerungswachstum der letzten 

Jahre durch den Zuzug entstanden ist. 

Tabelle 5: Bevölkerungsentwicklung (Geburten- und Wanderungsbilanz) 1981 ï 2020 

(in absoluten Zahlen) 1981 - 1991 1991 - 2001 2001 - 2011 2011-2020 

Geburtenbilanz -249 -19 -46 -177 

Wanderungsbilanz 867 1.322 1.292 1.210 

Insgesamt 618 1.303 1.246 1.033 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Amt der NÖ Landesregierung: Eigene Darstellung, Wien 2022. 
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3.2.2.3 Wohnbevölkerung nach Alter 

Der Anteil der Jugendlichen bis unter 14 Jahren nimmt in den letzten Jahren geringfügig 

ab, wenngleich es insgesamt zu einem Bevölkerungswachstum kommt. Hingegen nimmt 

der Anteil an Personen über 65 Jahren in den letzten Jahren stetig zu. Der Anteil der 15- 

bis 64 Jährigen ist konstant. 

Bezüglich der Geschlechterverteilung kann festgestellt werden, dass Buben bis zum 14. 

Lebensjahr stetig leicht in der Überzahl sind. In der Gruppe der 15- bis 64 Jährigen ist das 

Geschlechterverhältnis beinahe ausgeglichen, während in der Gruppe der über 65-Jährigen 

der weibliche Bevölkerungsanteil deutlich höher ist als der männliche. 

Die nachfolgende Tabelle 6 und Abbildung 14 zeigen die Entwicklung nach Alter und 

Geschlecht in einer grafischen Darstellung. 

Tabelle 6: Bevölkerungsentwicklung nach Alter und Geschlecht 2001 ï 2021 
 

1991 2001 2011 2021 

m w m w m w m w 

0-14 Jahre 805 794 983 917 949 866 950 841 

15-64 Jahre 3.467  3.219  3.689 3.845 4.169 4.286 4.527 4.656 

65 u. mehr Jahre 479  966  624 975 853 1.156 1.018 1.342 

Gesamt 4.751 4.979 5.296 5.737 5971 6.308 6.495 6.839 

Summe 9.730 11.033 12.279 13.334 

0-14 Jahre [%] 8,3 8,2 8,9 8,3 7,7 7,1 7,1 6,3 

15-64 Jahre [%] 35,6 33,1 33,4 34,8 34,0 34,9 34,0 34,9 

65+ Jahre [%] 4,9 9,9 5,7 8,8 6,9 9,4 7,6 10,1 

Gesamt [%] 48,8 51,2 48,0 52,0 48,6 51,4 48,7 51,3 

Summe [%] 100 100 100 100 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Amt der NÖ Landesregierung: Eigene Darstellung, Wien, 2022. 
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Abbildung 14:  Bevölkerungsentwicklung nach Alter und Geschlecht 1991 - 2021 

 
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Land NÖ: Eigene Darstellung, Wien, 2022. 

* Wohnbevölkerung nach Alter und Geschlecht 2021: Land NÖ, Daten und Fakten - Bevölkerung. 

Verfügbar unter: https://www.noe.gv.at/noe/Zahlen-Fakten/Bevoelkerungsstruktur.html 

** Wohnbevölkerung nach Alter und Geschlecht - Volkszählung 1991 
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3.2.3 SIEDLUNGSKONZEPT - GRUNDLAGEN 

3.2.3.1 Historische Siedlungsentwicklung  

Die erste dörfliche Siedlung entstand beim Donauübergang in der Au, wurde jedoch später 

um das Jahr 1000 wegen der Überschwemmungen auf den höher gelegenen Schotterhügel 

verlegt, auf dem sich heute die Korneuburger Altstadt befindet.  

Ursprünglich bildeten Klosterneuburg und Korneuburg gemeinsam die Siedlung Niwenburg, 

die über eine Furt durch die damaligen Donauarme verbunden war und als Stadt erstmals 

im Jahr 1136 urkundlich erwähnt wurde. 1298 erfolgte die stadtrechtliche Trennung und 

Korneuburg wurde selbstständig. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstanden das 

planmäßig angelegte rechtwinkelige Straßennetz, der zentrale Hauptplatz mit Grätzel sowie 

der ovale Ring der Stadtmauer.  

Um 1400 stellte sich in Korneuburg ein wirtschaftlicher Aufschwung ein und die Stadt wurde 

zu einer der bedeutendsten Donaustädte im ostösterreichischen Raum. Bis zum Bau der 

Wiener Donaubrücke im Jahr 1439 war sie durch die Lage am Stromübergang von 

verkehrstechnischer Bedeutung. In den Jahren 1319 und 1417 wüteten Brände in der Stadt 

und wenige Jahre später wurde sie im Zuge des Dreißigjährigen Krieges fast vollständig 

zerstört. Bei der Besetzung durch die Truppen Napoleons im Jahr 1801 trug Korneuburg 

abermals großen Schaden davon.  

Abbildung 15: Franziszeischer Kataster Korneuburg 

 
Quelle: Arcanum Adatbázis Kft. (o. J.): Historical maps. Habsburgermonarchie - Franziszeischer Kataster. 

https://maps.arcanum.com/de/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1815106.435042167%2C6163136.015076561

%2C1820922.8151632422%2C6165359.854868233. Wien, 2022. 

Im Zuge der Industrialisierung fanden Mitte des 19. Jahrhunderts bedeutende 

Industriegründungen statt und Korneuburg wurde 1841 an das Schienennetz 
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angeschlossen. 1852 wurde die Werftanlage an der Donau errichtet, deren Betrieb viele 

wichtige Arbeitsplätze in der Region sicherte. 

Abbildung 16: Baualterplan Stadtkern Korneuburg 

 

Quelle: Amt der NÖ Landesregierung, A. Klaar Baualterplan der Stadt Korneuburg 1951; Wien 2022. 
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In den 1870er Jahren erfolgte eine abschnittsweise Donauregulierung, um die umliegenden 

Siedlungsgebiete vor den immer wieder auftretenden Hochwasserereignissen zu schützen. 

Durch amerikanische Bombenangriffe am Ende des 2. Weltkriegs wurde die Stadt erneut 

teilweise stark beschädigt. Seit der Nachkriegszeit ist Korneuburg von einer hohen 

Bautätigkeit und einem starken Bevölkerungswachstum geprägt.  

Im Masterplan Korneuburg 2036 wurde diese historische Entwicklung der Bebauung in der 

Gemeinde in Form eines Schwarzplanes dargestellt. 

Abbildung 17: Schwarzplan Korneuburg 

 

 

Quelle: Stadtgemeinde Korneuburg; Masterplan Korneuburg 2036, Korneuburg 2016. 

Die historische Entwicklung der Bebauungsstrukturen der Stadtgemeinde fand ausgehend 

vom historischen Stadtkern nach außen statt. Außerhalb der Stadtmauer wurde in einem 

ersten Entwicklungsschritt eine Ringstraße errichtet und die Siedlungsentwicklung erfolgte 

in der Folge überwiegend in Anschluss an den Stadtkern an den Verkehrsachsen Richtung 

Wien und Stockerau.  

Ein wesentlicher Teil der Siedlungsentwicklung erfolgte in der Nachkriegszeit. Die in dieser 

Zeit entwickelten Bebauungsstrukturen reichen bis zu der Gemeindegrenze von 

Langenzersdorf/Bisamberg und Leobendorf. Die Siedlungsentwicklung wurde stark durch 

die Nähe zum Handelszentrum Wien und durch die Errichtung der Verkehrsachsen der 

Bahn nach Stockerau (1841), der Nordwestbahn nach Znaim (1871) und der 

Donauuferautobahn (1981) beeinflusst.  

3.2.3.2 Entwicklung Gebäudebestand 

3.2.3.2.1 Bautätigkeit 

Ein Indikator zur Beurteilung der Siedlungstätigkeit in einer Gemeinde ist die Entwicklung 

des Gebäude- und Wohnungsbestandes. In der Stadtgemeinde Korneuburg stieg die Zahl 
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der Gebäude von 1991 bis 2021 um rund 55,1 % und die Zahl der Wohnungen um rund 

105,1 %. Bereits 1991 bestanden in Korneuburg weitaus mehr Wohnungen (3.927) als 

Gebäude (2.035). Seit der Periode 1991 bis 2001 verringert sich die Zunahme der Anzahl 

an Gebäuden und Wohnungen stetig und liegt in der Periode 2011 bis 2021 bei 18,6 %. 

2021 zählt die Gemeinde bereits 3.156 Gebäude und 8.056 Wohnungen. 

Tabelle 7: Gebäude und Wohnungen der Stadtgemeinde Korneuburg 1991, 2001, 2011 und 2021 

 
1991 2001 2011 2021 

Veränderung in % 

1991-

2001 

2001-

2011 

2011-

2021 

1991 - 

2021 

Gebäude 2035 2.494 2.876 3156 22,6 15,3 9,7 55,1 

Wohnungen 3.927 5.513 6.795 8056 40,4 23,3 18,6 105,1 

Quelle: Stadtgemeinde Korneuburg; STATISTIK AUSTRIA: Häuser- und Wohnungszählungen 1991 und 2001; RZ 2011, 

eigene Berechnung. Wien, 2022. 

Abbildung 18: Gebäude und Wohnungen der Stadtgemeinde Korneuburg 1991, 2001, 2011 und 2021 

 

Quelle: Stadtgemeinde Korneuburg, STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung, Wien, 2022. 

Gemäß gemeindeeigener Datenlage wurden ab dem Jahr 2011 bis ins Jahr 2021 

207 Gebäude bewilligt. Dabei entstanden gesamthaft 1.264 Wohneinheiten. 

Tabelle 8: Bewilligte Gebäude und Wohneinheiten in Korneuburg in den Jahren 2011 bis 2021 

Quelle: Stadtgemeinde Korneuburg;  eigene Darstellung. Wien, 2022. 
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3.2.3.2.2 Haushaltsprognose 

Laut kleinräumiger Bevölkerungsprognose der ÖROK für Österreich werden für die 

Privathaushalte im Bezirk Korneuburg bis 2030 eine Zunahme von rd. 19 % (Trendvariante) 

bzw. 14 % (Konstante Variante) erwartet, was am berechneten Index in der Tabelle 9 

erkennbar ist. Je nach Berechnungsvariante der ÖROK unterscheiden sich die 

Prognoseergebnisse. Basisjahr für die Berechnung ist 2014. Dabei bezieht die 

Trendvariante, die auch als Hauptvariante bezeichnet wird, die Trends im 

Haushaltsbildungsprozess mit ein. Die Konstante Variante berechnet hingegen nur den 

rein demografischen Einfluss auf die Entwicklung der Haushalte anhand der Daten aus 

der abgestimmten Erwerbsstatistik (AEST). 

Tabelle 9: Entwicklung der Haushalte lt. ÖROK Regionalprognose für den Bezirk Korneuburg 

Bezirk Korneuburg 

Haushalte insgesamt 
2014 2020 2025 2030 

Trendvariante 33.124 35.791 37.796 39.552 

Index (2014 =100) 100 108 114 119 

Konstante Variante 33.124 35.117 36.560 37.797 

Index (2014 =100)  100 106 110 114 

Quelle: ÖROK-Haushaltsprognose 2016, eigene Berechnung. Wien, 2022. 

Dementsprechend wird bei einer wachsenden Anzahl der Haushalte eine Verminderung 

der durchschnittlichen Haushaltsgröße erwartet. Im Bezirk Korneuburg wird bis 2030 eine 

Abnahme auf 2,13 (Trendvariante) bzw. 2,23 (Konstante Variante) Personen pro Haushalt 

zu verzeichnen sein. Die Abnahme der Haushaltsgröße wird nicht zuletzt durch die starke 

Zunahme der Einpersonenhaushalte begründet. 

Tabelle 10: Entwicklung der durchschnittlichen Haushaltsgröße lt. ÖROK Regionalprognose für den Bezirk Korneuburg 

Bezirk Korneuburg 

Ø Haushaltsgröße 
2014 2020 2025 2030 

Trendvariante 2,29 2,21 2,16 2,13 

Konstante Variante 2,29 2,25 2,24 2,23 

Quelle: ÖROK-Haushaltsprognose 2016. Wien, 2022. 

3.2.3.2.3 Haushaltsentwicklung 

Insgesamt stieg in der Gemeinde Korneuburg die Zahl der Privathaushalte seit den 1990er 

Jahren kontinuierlich an. Von 1991 bis 2019 betrug die Zunahme + 61,5 %, während die 

Zunahme der Wohnbevölkerung in diesem Zeitraum vergleichsweise niedrig bei + 37,41 % 

lag. Dieser Unterschied lässt sich durch die sich verändernde Haushaltsstrukturen erklären, 

die sich u.a. durch die längere Lebenserwartung, dem Trend zur Kleinfamilie, höheren 

Scheidungsraten, sowie gesteigerten Ansprüchen an den Wohnraum ergeben und 

statistisch belegbar sind.  
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Die durchschnittliche Haushaltsgröße ergibt sich aus der Relation zwischen 

Einwohnerzahlen und der Anzahl der Haushalte. Zwischen 1991 und 2019 ist ï ganz dem 

österreichischen Trend folgend ï auch in der Gemeinde Korneuburg ein Rückgang der 

Haushaltsgröße (Einwohner pro Haushalt) festzustellen. 

Tabelle 11: Haushaltsentwicklung und durchschnittliche Haushaltsgröße Stadtgemeinde Korneuburg 1991 bis 2019 

 
1991 2001 2011 2019 

Veränderung in % 

1991-

2001 

2001-

2011 

2011-

2019 

Private Haushalte 3.933 4.956 5.541 6.352 26,0 11,8 14,6 

Ø Haushaltsgröße der 

Privathaushalte 
2,4 2,21 2,17 2,06    

Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Ortsverzeichnisse 1991, 2001; Abgestimmte Erwerbsstatistik; eigene Berechnung. Wien, 

2022. 

3.2.3.3 Siedlungsstruktur  

3.2.3.3.1 Nutzungsflächen 

Einen guten Überblick über die Struktur des Gemeindegebietes und die unterschiedlichen 

Flächennutzungen kann über die Darstellung der Nutzungsflächen gemäß Digitaler 

Katastermappe (DKM) erzielt werden. Die Digitale Katastermappe wird vom Bundesamt für 

Eich- und Vermessungswesen erstellt und laufend aktualisiert. Dennoch sind die Inhalte 

bezüglich Gebäude und Nutzungen nicht immer am Letztstand. Für einen generellen 

Überblick über den Bestand bietet die Darstellung jedoch eine gute Informationsbasis. 
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Abbildung 19: Nutzungsflächen laut DKM in der Stadtgemeinde Korneuburg  

 

Quelle: BEV, Digitale Katastermappe DKM 2022; eigene Darstellung Nutzungsflächen. Wien, Dezember 2022. 

3.2.3.3.2 Bebauungsstruktur/Strukturtypen 

Eine wesentliche Aussage über die Siedlungsstruktur des Gemeindegebietes und die 

unterschiedlichen Ansprüche an die Weiterentwicklung der bestehenden Siedlungsstruktur 

kann über die genauere Betrachtung der Verteilung der Bebauungsstrukturen in Form von 

Strukturtypen im Gemeindegebiet erzielt werden. 

Je nach Entwicklungsperiode finden sich unterschiedliche Bebauungsstrukturen im 

Siedlungsgebiet von Korneuburg.  

Der historische Stadtkern und das Zentrum inklusive der Hauptverkehrsachsen Richtung 

Stockerau und Langenzersdorf/Bisamberg sind durch Blockrandbebauung in 

geschlossener Bebauungsweise gekennzeichnet.  

Im Umgebungsbereich des Zentrums finden sich punktuell Bereiche mit verdichteten 

Bebauungsstrukturen in Form von freistehenden Wohnhausanlagen oder 

Reihenhaussiedlungen. Es bestehen aber auch weiträumig Gebiete, die durch klassische 
























































































































































































































































































































































































































































































































